
 

 

GDA Sicherer Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen 

- Fachdatenbogen - 

Auslösefrage 

 Mit welchen nachfolgenden krebserzeugenden Gefahrstoffen werden Tätigkeiten durchgeführt 
bzw. welche können entstehen oder werden freigesetzt? 

  vorhanden  vorhanden 

 
Dieselmotoremissionen (DME) ☐ Nickel-Verbindungen ☐ 

 
Formaldehyd ☐ Trichlorethylen (TRI) ☐ 

 
Hartholzstaub ☐ 4,4´- Methylendianilin ☐ 

 
Chrom(VI)-Verbindungen ☐ Cobalt und Cobalt-Verbindungen ☐ 

 
Quarzstaub ☐ Asbest ☐ 

 
Benzol ☐ Benzo[a]pyren ☐ 

 

I. Der GDA Gefahrstoff-Check wurde vom Betrieb vor der Betriebs-
besichtigung durchgeführt. 

☐ ja 

 

☐ nein  

 
☐  

unbekannt 

 

A. Sachstand der Arbeitsschutzmaßnahmen bzgl. der oben genannten krebserzeu-
genden Gefahrstoffe 

1 Ein vollständiges Gefahrstoffverzeichnis bzgl. krebserzeugender Ge-
fahrstoffe wird geführt. 

☐ ja ☐ nein 

 

2 Den Beschäftigten wird für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen 
eine Betriebsanweisung zugänglich gemacht. 

☐ ja 

 

☐ nein 

 

3 Die Beschäftigten haben für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen 
im Rahmen der Unterweisung eine arbeitsmedizinisch-toxikologische Bera-
tung erhalten. 

☐ ja 

 

☐ nein  
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4 
Die Exposition 
wurde ermittelt. 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

5.1 
Der AGW wird 
eingehalten. 

 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 
         

5.2 
Der BM wird 
eingehalten. 

 
☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 
       

5.3 
Die TK wird ein-
gehalten. 

 
☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

5.4 
Die AK wird ein-
gehalten. 

 
☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

ja 

☐ 

nein 

Hinweis: AGW = Arbeitsplatzgrenzwert; BM = Beurteilungsmaßstab; TK = Toleranzkonzentration; AK = Akzeptanzkonzentration 
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6 Ab Überschreitung der Akzeptanzkonzentration liegt ein Maßnah-
menplan vor. 

☐ ja  

 

☐ nein ☐   

entfällt, 
wenn 

Frage 5.4 
immer ja 

 

7 Die Beschäftigten werden bei unbekannter Expositionshöhe oder ab 
Überschreitung von AGW/BM/AK in einem Expositionsverzeichnis 
geführt. 

☐ ja 

 

☐ nein 

 
☐   

entfällt, 
wenn 
Frage  

5.1 oder 
5.2 oder 

5.4 immer 
ja  
 

B. Entwicklungsfelder/Verbesserungspotenziale aus Sicht des Aufsichtspersonals 

1 Der Betrieb kann bezüglich krebserzeu-

gender Gefahrstoffe am besten unter-

stützt werden durch: 

(maximal zwei Antworten) 

☐ entfällt 

☐ arbeitsmedizinische Betreuung 

☐ sicherheitstechnische Betreuung 

☐ Beratung 

☐ Qualifizierung 

☐ Bereitstellung von Handlungs-/Erhebungshilfen 

☐ Austausch mit anderen Betrieben 

C. Ergebnisse 

1 Gesamtbewertung der Gefährdungsbeur-

teilung bezüglich des Umgangs mit 

krebserzeugenden Gefahrstoffen 

Rückwirkung auf C6.2 und D2 des 

GDB: Wenn ROT oder GELB, dann 

C6.2 und D2 nicht GRÜN 

☐ angemessen durchgeführt 

☐ nicht angemessen durchgeführt 

☐ nicht durchgeführt 

2 Abgeleitete Verwaltungsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit Umgang mit krebser-

zeugenden Gefahrstoffen  

☐ mündliche Feststellung / Hinweise 

☐ Besichtigungsschreiben /-bericht 

☐ Anordnung / Zwangsgeldfestsetzung   

☐ OWi-Verfahren 

 


